
FAQ Validierungsförderung Stand 12.11.2020

Nr. Frage Antwort

Übergreifende Fragen

01 Wie sieht nach heutiger Sicht die Ausgestaltung ggf. weiterer 
Ausschreibungsrunden im Sinne eines positiven Ausblicks aus und wie 
häufig werden Förderaufrufe erfolgen?

Die Ausgestaltung weiterer Ausschreibungsrunden wird aktuell durch 
das Auslaufen der EFRE-Förderperiode 2014-2020 beschränkt. 
Das Förderprogramm soll in der nächsten EFRE-Förderperiode 
weitergeführt werden, wobei aktuell noch keine Aussage getroffen 
werden kann, wann diese starten wird.

Es ist geplant, jährlich 2 Aufrufe zu Einzelprojekt-Modulen und einen 
Aufruf zum Programm-Modul zu starten.

02 Können mehrere Einrichtungen ein Forschungsergebnis gemeinsam in 
Kooperation bearbeiten (Verbundprojekt)?

Je Forschungsergebnis wird nur ein Einzelprojekt-Modul gefördert. 
Bearbeiten mehrere Einrichtungen ein Forschungsergebnis in 
Kooperation, soll die Einrichtung den Antrag stellen, welche Inhaber 
der Rechte des Forschungsergebnisses ist. Diese kann weitere am 
Validierungsvorhaben beteiligte Forschungseinrichtungen in den 
Unterauftrag nehmen.

03 Gibt es Fristen, die wir bei der Einreichung der Projektskizze einhalten 
müssen?

Die Fristen, ab und bis wann Projektskizzen eingereicht werden 
können, werden im jeweiligen Förderaufruf (Call) bekannt gegeben.

04 Muss ein Businessplan Teil des Antrags sein? Ein Businessplan ist nicht erforderlich. Mit der Projektskizze soll aber 
ein klares Konzept zur Verwertung beschrieben werden. Erforderlich ist 
auch die Darstellung der Projektplanung inkl. Meilenstein(e) gemäß 
Vordruck Projektskizze, Ziffer 2.4 (Projektbeschreibung), Nummer 2 
Buchstabe c).
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05 Ist einer der Ziele der Förderung, dass die Technologie in Sachsen 
bleibt und damit Jobs in Sachsen gegründet werden oder ist mehr dass 
die Technologische Lösung aus Sachsen kommt?

Eine verbindliche Vorgabe, dass die technische Lösung in Sachsen 
kommerziell umgesetzt werden muss, ist mit der Förderung nicht 
verbunden. Die Schaffung von Umsatzwachstum, Wertschöpfung und 
Arbeitsplätzen in Sachsen wird jedoch mit der Förderung angestrebt.

06 Wer darf die Projektskizze als "Antragsteller" unterschreiben? Die Projektskizze muss von Personen unterzeichnet sein, die dazu 
legitimiert sind, die Einrichtung nach außen zu vertreten.

07 Ordnen sich die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften bei den 
grundlagenorientierten Einrichtungen ein?

Im Sinne dieses Aufrufs werden Einrichtungen wie Universitäten, 
Einrichtungen der Max-Planck-Gesellschaft, der Helmholtz-
Gemeinschaft und der Leibniz-Gemeinschaft zu den 
grundlagenorientierten Einrichtungen gezählt. Bei der Priorisierung der 
Projekte werden die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften mit 
einer Punktzahl bewertet, die zwischen der für grundlagenorientierte 
Einrichtungen und der für eher anwendungsorientierte Einrichtungen, 
wie z. B. der Fraunhofer-Gesellschaft und den gemeinnützigen 
externen Industrieforschungseinrichtungen, liegt.

08 Wann wird das Programm-Modul gestartet? Das Programm-Modul soll aus Landesmitteln finanziert werden. Nach 
Verabschiedung des Doppelhaushalts 2021/2022 ist für 2021 ein erster 
Förderaufruf geplant.
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09 Wie viele Forschungsergebnisse können (nach Aufruf) im 
Programmodul validiert werden?

Das Programm-Modul soll aus Landesmitteln gefördert werden. 
Insofern ist der Start dieser Maßnahme abhängig von den 
Haushaltsverhandlungen. Sofern die haushaltsrechtlichen Vorausset-
zungen erfüllt sind, soll 2021 ein Aufruf erfolgen.
Gemäß Nr. V.4 b) der Richtlinie sind die förderfähigen 
Ausgaben/Kosten für die auf ein Forschungsergebnis bezogenen 
Validierungsaktivitäten in einem Programm-Modul auf 100.000 Euro 
begrenzt. Zur Anzahl der validierten Forschungsergebnisse gibt die 
Richtlinie keine Grenze vor. In den jeweiligen Förderaufrufen für das 
Programm-Modul wird in Abhängigkeit von dem jeweils verfügbaren 
Fördermittelvolumen ein Anhaltspunkt gegeben, welchen Umfang ein 
Programm einer Forschungseinrichtung haben kann.

Fragen zur Richtline:

11 Welchem Gliederungspunkt wird die höchste Bedeutung bei der 
Bewertung der Projektskizzen beigemessen?

Die Gliederungsvorgabe der Projektskizze ist unbedingt einzuhalten. 
Die Projektbeschreibung nach Nr. 2.4 der Projektskizze muss zu allen 
Gliederungspunkten Aussagen enthalten. Vorrangiges Ziel der 
Validierungsförderung ist der Transfer wissenschaftlicher 
Forschungsergebnisse in die Wirtschaft. Insofern ist die kommerzielle 
Verwertbarkeit in diesem Programm von höherer Bedeutung als die 
wissenschaftliche Exzellenz.
Innovationsgrad und Erfolgsaussichten für Verwertung / 
Verwertungspotenzial / Wertschöpfungspotenzial für Sachsen werden 
dabei ungefähr gleich gewichtet.

Zu. IV.4: Zuwendungsvoraussetzungen Einzelprojekt-Modul 

Seite 3 von 9



Nr. Frage Antwort

41 Wie ist der Funktionsnachweis (proof of principle) nachzuweisen? Hier kann auf bereits vorliegende Ergebnisse, z.B. aus geförderten 
oder selbst finanzierten Forschungsprojekten und/oder 
Veröffentlichungen verwiesen werden.

21 Wie ist die Einbindung betriebswirtschaftlicher Sachverstand und 
Marktexpertise zu verstehen?

Im Idealfall sollte ein Validierungsvorhaben von einem 
interdisziplinären Team bearbeitet werden, in dem neben 
Naturwissenschaftlern bzw. Technikern auch Betriebswirte 
eingebunden sind. Unter Marktexpertise wird die Bewertung von 
Zielkundengruppen, Marktgröße und Marktentwicklung, 
Wettbewerbern, Kosten und Preisgestaltung verstanden. 
Es können aber auch externe Berater eingebunden werden (siehe 
Fußnote 1 zu IV. 4. d) der Richtlinie).

22 Sind Ausgaben/Kosten für administratives Personal und für das 
Projektmanagement förderfähig?

Die förderfähigen Personalkosten (Richtlinie Ziffer V. Nummer 3 
Buchstabe a) beziehen sich auf die Tätigkeiten, die in der Richtlinie in 
Ziffer V. Nummer 2 (für die Validierung der Forschungsergebnisse 
erforderliche Aktivitäten) genannt werden. 
Overheadkosten/Gemeinkosten werden nicht gefördert.

Zu. IV.4 a) Funktionsnachweis (proof of principle): „Für das zu validierende Forschungsergebnis liegt ein Funktionsnachweis vor, das heißt die 

generelle technische Machbarkeit oder die Wirksamkeit eines Verfahrens beziehungsweise einer Methode wurde nachgewiesen (proof of principle)“

Zu. IV.4 d „Einbindung betriebswirtschaftlicher Sachverstand und Marktexpertise“

Zu. V. 3. a) „Personalkosten“
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23 Fragen zur Einbeziehung von Unternehmen:
Bezieht sich die wirtschaftliche Beratung auch auf Unternehmen, die 
als potenzielle Endanwender in Frage kommen? 
Können Unternehmen in Unterauftrag genommen werden? 
Können Unternehmen als nicht geförderte Partner teilnehmen, z.B. um 
ein System bei einem Unternehmen zu testen?

Die Förderung nach der Richtlinie Validierungsförderung erfolgt 
beihilfefrei, d.h. es sind ausschließlich nichtwirtschaftliche Tätigkeiten 
förderfähig, die den Wettbewerb innerhalb der EU nicht verzerren.
Die Vergabe von Fremdleistungen an Unternehmen ist zulässig. 
Auftragsforschung für Unternehmen sowie Kooperationsprojekte mit 
Unternehmen sind von der Maßnahme ausgeschlossen. Dies gilt auch 
dann, wenn das kooperierende Unternehmen selbst keine Förderung 
erhält. Die im Rahmen von Validierungsprojekten erzielten Ergebnisse 
müssen frei zugänglich sein, d.h. es darf nicht zugunsten konkreter 
Unternehmen validiert werden.
Unter wirtschaftlicher Beratung im Sinne von Nr. V.3. d) der Richtlinie 
ist die Einbindung von darauf spezialisierten Beratern zu verstehen (z. 
B. Marktforschung, Technologietransfer, Innovationsberatung). 
Das Testen einer Technologie bei einem Unternehmen ist möglich, 
sofern das Unternehmen dadurch keinen bevorzugten Zugang zur 
Nutzung der Technologie erhält.

24 Sind Kosten für die Erlangung von Schutzrechten förderfähig? Gemäß Nr. V.3 e) der Richtlinie sind Ausgaben/Kosten für 
Schutzrechtsrecherchen und für die Erlangung von Schutzrechten 
förderfähig.

Zu. V. 3. e) Schutzrechte

Zu. V. 3. d) „Förderfähig sind… Fremdleistungen inklusive Auftragsforschung, -entwicklung und -fertigung, Prüfleistungen; rechtliche und wirtschaftliche 

Beratung und Marktstudien“
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25 Wie ist es zu verstehen, dass beim Einzelprojekt-Modul eine 
Obergrenze förderfähigen Ausgaben/Kosten angeben ist und bei den 
Orientierungsvorhaben für den Zuschuss?

Beim Einzelprojektmodul bezieht sich die Obergrenze auf die 
förderfähigen Ausgaben/Kosten von 250.000 Euro. Bei 90% 
Förderquote kann der Zuschuss damit maximal 225.000 Euro 
betragen.
Bei den Orientierungsvorhaben bezieht sich die Obergrenze auf den 
Zuschuss von 15.000 Euro. Bei 90% Förderquote können die 
förderfähigen Ausgaben/Kosten damit 16.666,67 Euro.

31 Wie ist der Eigenanteil nachzuweisen? Mit dem Antrag ist eine Erklärung abzugeben, dass der Eigenanteil von 
10% finanziert werden kann. Ein darüberhinausgehender Nachweis ist 
nicht erforderlich.
Im späteren Auszahlungsverfahren können jeweils nur 90% der 
abgerechneten und nachgewiesenen förderfähigen Kosten 
bezuschusst werden (Erstattungsprinzip).

Nicht förderfähig sind - Personalausgaben/-kosten, welche bereits 
durch öffentliche Haushalte gedeckt sind sowie Eigenleistungen.
Eigenleistungen ohne Geldfluss, wie vorhandenes Personal oder 
Material, können nicht als Eigenmittel in das Projekt eingebracht 
werden.

Zu. V. 5. a) „förderfähige Ausgaben/Kosten Einzelprojektmodul“ und c) „Zuschusshöhe Orientierungsvorhaben

Zu. V.6 „Der Fördersatz beträgt 90 Prozent der förderfähigen Ausgaben“
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41 Wer sind die Stellen für Technologietransfer bzw. Gründungsservice? 
Würde prinzipiell auch eine Einschätzung und Empfehlung z.B. von 
Dresden-exists genügen?

Die sächsischen Universitäten und Hochschulen haben jeweils eigene 
Transferstellen. Bitte wenden Sie sich an die Transferstelle Ihrer 
Universität/ Hochschule.
Alternativ können auch die sächsischen Gründerinitiativen 
eingebunden werden (Dresden exists, Saxeed, SMILE Leipzig, 
Gründerakademie Zittau-Görlitz).
Bei Einrichtungen ohne zentrale Transferstelle ist eine 
Unterstützungserklärung des Vorstands/der Geschäftsführung der 
Einrichtung, mindestens jedoch des Leiters des Instituts vorzulegen, 
dass das beantragte Vorhaben abgestimmt ist und unterstützt wird.

Fragen zum Aufruf (Call):

51 Wie bewertet das SMWA die Förderpriorität von Einrichtungen und 
Instituten (z. B. Fraunhofer-Gesellschaft), deren interne 
Förderprogramme (in der Regel Verwertungs- und 
Transferprogramme, aber auch Vorlaufforschungsprogramme) 
üblicherweise schon sehr anwendungsnah sind?

Anwendungsorientierte Forschungseinrichtungen ohne spezielle 
einrichtungsinterne Unterstützungsmöglichkeiten zur Validierung 
haben keine erhöhte Förderpriorität (siehe letzter Absatz im 
Förderaufruf).
Anwendungsorientierte Forschungseinrichtungen mit speziellen 
einrichtungsinternen Unterstützungsmöglichkeiten zur Validierung (z. 
B. Helmholtz-Validierungsfonds) haben zusätzlich eine 
nachgeordnete Förderpriorität (siehe vorletzter Absatz im 
Förderaufruf).

Zu I. Absatz 2: „Einrichtungen, die über eigene Möglichkeiten zur Unterstützung von Validierungsvorhaben verfügen (z. B. im Rahmen eines 

Programms der Forschungsgesellschaft/-gemeinschaft) müssen nachvollziehbar begründen, warum für das betreffende Projekt eine Förderung im 

Rahmen dieses Aufrufs erforderlich ist. Förderpriorität besitzen Projekte ohne anderweitige Unterstützungsmöglichkeiten.“

Zu. VI.4 a) „Mit dem Förderantrag muss der Nachweis eines Beratungsgespräches mit der Technologietransferstelle oder dem Gründungsservice der 

beantragenden Wissenschaftseinrichtung und eine Unterstützungserklärung dieser vorgelegt werden“
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61 Gibt es Vorstellungen zur Anzahl der maximal förderbaren 6-
monatigen Orientierungsvorhaben und ebenso zur maximalen Anzahl 
der 18-monatigen förderbaren Validierungsprojekte innerhalb des im 
Förderaufruf vermerkten Finanzrahmens von fünf Mio. Euro?

Es handelt sich um ein neues Förderprogramm. Mit dem ersten 
Förderaufruf müssen erst einmal Erfahrungen gesammelt werden, wie 
sich die Nachfrage auf Einzelprojekt-Module und 
Orientierungsvorhaben verteilt. 
Die maximal mögliche Anzahl wird vom Finanzvolumen (Projektkosten) 
und von der Verteilung der eingehenden Projektskizzen 
(Validierungsvorhaben und Orientierungsvorhaben) beeinflusst. 
Möglich wären z. B.:
15 x 220 TEUR = 3.300 TEUR (Auswahl im Februar 2021)
15 x   15 TEUR =    225 TEUR (Auswahl im Februar 2021)
  7 x 220 TEUR = 1.540 TEUR (Auswahl im Oktober 2021)
(siehe auch Antwort zu Frage 81)

71 Wie lange dauert ein Genehmigungsverfahren und ab wann können 
formal erste Projekte starten? 

Über die Projektskizzen wird im Februar 2021 ein Gremium 
entscheiden. Im Falle einer positiven Entscheidung fordert die SAB die 
Einrichtung zur Vorlage eines formgebundenen Förderantrags auf. Mit 
Antragseinreichung kann auf eigenes Risiko vorzeitig mit dem Projekt 
begonnen werden. Die SAB bestätigt den Antragseingang schriftlich.

Zu II. Absatz 2: „Finanzrahmen“

Zu IV: Ablauf, Absatz 6
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81 Kann mit einer Ablehnung von erfolgreich durchgeführten 
Orientierungsvorhaben und daraus im Anschluss resultierenden 
Validierungsanträgen wegen Fördermittelausschöpfung gerechnet 
werden? In welcher Höhe werden Mittel für Anschlussanträge 
reserviert?

Aufgrund des Auslaufens der EFRE-Förderperiode 2014-2020 kann es 
zu Mittelengpässen kommen. Das Förderprogramm soll in der 
nächsten EFRE-Förderperiode weitergeführt werden, wobei aktuell 
noch keine Aussage getroffen werden kann, wann diese starten wird.
Orientierungsvorhaben sind „niedrigschwelliger“. Anschließende 
Validierungsvorhaben müssen sich später entweder den jeweiligen 
aktuellen Wettbewerbsverfahren stellen oder – wie aktuell vorgesehen 
– einer zweiten Auswahlrunde. Es kann nicht damit gerechnet werden, 
dass jedes erfolgreiche Orientierungsvorhaben eine anschließende 
Validierungsförderung erhält. In Abhängigkeit der eingehenden 
Anträge werden wir versuchen, zumindest eine Erfolgsquote von 50% 
möglich zu machen. (siehe hierzu auch die Ausführungen zu Frage 61)

82 Ist eine Bewilligung des dem Einzelprojekt-Modul vorgelagerten 
Orientierungsvorhabens schneller/einfacher möglich?
Sind für das Einzelprojekt-Modul und das Orientierungsvorhaben die 
Projektskizzen im selben Umfang erforderlich?

Sowohl über die Projektskizzen zu Einzelprojekt-Modulen als auch 
über die Orientierungsvorhaben wird im Februar 2021 ein Gremium 
entscheiden. Insofern gibt es keinen Unterschied im Zeitablauf. Bei 
Orientierungsvorhaben ist der Umfang der Projektskizze etwas 
geringer, weil die Meilensteinplanung entfällt (siehe dazu auch Nr. 2.4 
der Projektskizze). 
Der „Preis“ für eine weniger restriktive Bewilligungspraxis für 
Orientierungsvorhaben liegt in einer anschließend höheren 
Ablehnungsquote für die Förderung von Validierungsvorhaben bei 
erfolgreich durchgeführten Orientierungsvorhaben (bedingt durch das 
begrenzte Fördermittelvolumen).

Zu IV: Ablauf, Absatz 7: „Bei positiv abgeschlossenen Orientierungsvorhaben kann im Rahmen dieses Aufrufs bis spätestens 1. September 2021 noch 

eine auf diesem Orientierungsvorhaben aufbauende Projektskizze für ein Validierungsprojekt eingereicht werden, über die in einer weiteren 

Auswahlrunde im Wettbewerbsverfahren entschieden wird.“
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